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mittein, teilweise in der großen Avidität, mit der
es vom Wasser zurückgehalten wird.

Durch Kombination passender Entwässerungs-
und Lösungsmittel, ist es uns gelungen, diese Schwie-
rigkeiten zu umgehen und eine sehr brauchbare und
praktische Methode zur direkten Bestimmung des
Glycerins auszuarbeiten.

Vermischt man nämlich das Glycerin, oder
das glycerinhaltige Analysenmaterial mit pulver-
förmigem, durch Ausglühen entwässertem Natrium-
sulfat, so erhält man eine Masse, welche beim Ex-
trahieren im S o x h 1 e t sehen Apparat mit trocke-
nem Aceton das ganze Glycerin dem Aceton ab-
gibt, Das Aceton läßt sich leicht vom Glycerin
abdestillieren, und es bleibt nur noch das durch
direKte Wägung zu bestimmende Glycerin übrig.

Unsere Arbeitsweise ist die folgende :
Ist die zu analysierende Lösung alkalisch, so

wird sie mit Schwefelsäure schwach sauer gemacht
von etwaigem Niederschlag, resp.
Trübung abfiltriert und mit Pott-
asche bis zu schwach alkalischer
Reaktion versetzt. Saure Flüs-
sigkeiten werden ebenso vorher mit
Pottasche schwach alkalisch ge-
macht.

Die so erhaltene Lösung wird
bei einer 80° nicht übersteigenden
Temperatur, also z. B. auf einem
Wasserbade, das aber nicht bis zum
Kochen erhitzt werden darf, bis zu
Sirupdicke eingedampft; bei Lösun-
gen, «eiche dabei Salze ausscheiden
(Seifenunterlaugen), dampft man bis
zu breiiger Konsistenz ein; es ist
besonders darauf acht zu geben, daß
dieses Eindampfen bei nicht zu ho-
her Temperatur, resp. nicht zu lange
geschieht, denn es können bei nicht
ganz vorsichtigem Arbeiten beträcht-

/ ,::> \ liehe Glycerinverluste eintreten.
\ J Wir nehmen so viel vom
V y Ausgangsmaterial, daß die resul-

tierende Menge reinen Glycerins 1 g
nicht übersteigt; bei solcher Quantität genügt es,
die abgedampfte Flüssigkeit mit 20 g geglühtem und
gepulvertem Natriumsulfat zu vermischen, um eine
fast trockene pulverförmige Masse zu erhalten, die
sieh leicht in die Papierdüte des S o x h 1 e t sehen
Extraktionsapparats einfüllen läßt. Wir gebrau-
chen einen Apparat, in den eine Düte von 2 x 10 cm
paßt (siehe die beigefügte Skizze). Der Apparat,
sowie die Kölbchen müssen geschliffene Glasstöpsel
haben, da Gummi- und Korkstöpsel vom Aceton
stark angegriffen werden. Die Extraktion geschieht
mit trockenem Aeeton, welches vorher mit geglüh-
ter Pottasche gut getrocknet und überdestilliert
wurde; sie dauert etwa 4 Stunden. Sollte nach
der Abdestillation des Acetons das Glycerin auf
der Oberfläche Fettröpfchen usw. zeigen, so sind
sie leicht durch Abspülen mit leicht siedendem
Petroläther zu entfernen. Das Glycerin-wird jetzt
in dem Extraktionskölbchen in einem Luftbade bei
75—80° bis zum annähernd konstanten Gewicht
getrocknet, was in etwa 4—5 Stunden erreicht
wird; es ist dabei besonders acht zu geben, daß
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die Temperatur der Kölbchen wirklich diese Gren-
zen nicht übersteigt; deshalb ist genau zu be-
obachten, daß die Thermometerkugel dicht bei dem
Boden des Kölbchens angebracht sei. Das Glyce-
rin wird nun gewogen, wobei zu beobachten ist,
daß das Kölbchen mit einem eingeschliffenen Glas-
stöpsel verschlossen werden muß.

Das so erhaltene Glycerin ist bei exaktem und
vorsichtigem Arbeiten vollkommen aschefrei, und
lieferte bei mehreren Proben nach H e h n e r über
99% reines Glycerin.

Es ist nun noch zu bemerken, daß bei Lösungen
welche mehr als 40% Glycerin enthalten, ein vor-
heriges Eindampfen nicht notwendig ist. Die
Lösung kann dann direkt mit Natriumsulfat ver-
mischt werden.

Die oben beschriebene Methode haben wir mit
Erfolg zu Glycerinbestimmungen in Handelsglyce-
rinen, Seifenunterlaugen, Fetten und Ölen usw. an-
gewandt. Zum Schlüsse führen wir einige von uns
ausgeführte vergleichende Glycerinbestimmungen
an :

G lyce r inbes t immungen :

Glycerinlösung d,0 1,1225 aus
ehem. reinem Glvcerin .

do. ' . . .
do. . . .
do. . . .

Dessrl.d201,2520
do. 1,2276
do. 1,2610

do
Dvnamitglvcerin verdünnt d,0

1,1572" '. ".
Unterlaugenglvcerin . . . .

do. ' . . . .
Seifenunterlauge

H a m m e l t a l g , Glyceringehalt
berechnet nach Verseifungs-
und .Säurezahl

do.

K n o c h e n t a l g
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Die Kartellfrage.
Von FRITZ KIUXL, Ingenieur-Chemiker, Paris.

Eine der jüngsten Zeit eigentümliche, für die
Industrie und die gesamte Volkswirtschaft äußerst
wichtige Erscheinung sind die Kartelle, das heißt
die Verbindung bestimmter Interessenkreise zur
Erreichung günstiger Kaufs- oder Verkaufsverhält-
nisse für ihre Produkte.

Bei dem hohen Interesse, das alle mit der
Gewinnung und Verteilung der Güter Beschäf-
tigten an diesem Gegenstande haben, dürften die
folgenden Zeilen über die Bedingungen, das Wesen,
den Zweck, den Erfolg, den Nutzen und den Scha-
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den derartiger Zusammenschlüsse wohl einige Be-
achtung finden.

Da die verschiedenen Bezeichnungen für diese
Verbindungen nicht überall und in allen Ländern
das Gleiche bedeuten, so sei bemerkt, daß im
nachfolgenden die den einzelnen Bezeichnungen
und Begriffen in Deutschland und in der deutschen
Volkswirtschaftslehre beigelegte Bedeutung ange-
nommen werden soll.«

Die loseste Verbindung der Art ist der Ring
oder C o r n e r . Er ist nicht für längere Zeit,
sondern nur für eine kurze Dauer berechnet und
bezweckt, irgend eine vorübergehende Spekulation
durchzuführen. Durch den Aufkauf einer Ware
soll in dieser Ware Knappheit und damit ein hoher
Preis erzielt werden, damit die Ware zu dem auf
diese Weise künstlich gesteigerten Preise mit
hohem Mutzen verkauft werden kann.

Gewöhnlich ist der ,,Ring" eine Vereinigung
von Händlern und erstreckt sich besonders auf
börsenmäßig gehandelte Waren, wie Getreide,
Kaffee, Wolle, Kammzug und dgl. Jedoch bildet
sich auch nicht selten für eine sonst nicht börsen-
mäßig gehandelte Ware von beschränktem Vor-
kommen, besonders z. B. auf dem Gebiete des j
Drogenhandels, ein Ring.

Die Mitglieder eines Ringes brauchen also
nicht Produzenten zu sein, obwohl auch Produ-
zenten daran beteiligt sein können, wie dies z. B.
bei dem Kupferringe die beiden größten Kupfer-
minen, die Hecla- und die Anacondamine waren.

Auch die sogenannten ,,Börsenschwänze" sind
derartige Ringe. Die bekannte Spiritusschwänze
an der Berliner Börse gründete sich z. B. darauf,
daß dort Spiritus nur in Fässern auf Berliner
Lager lieferbar war; Faßmangel machte es schließ-
lich den Lieferanten unmöglich, die Schlüsse zu
erfüllen. Ferner die vom russischen Staate in Ge-
meinschaft mit ihren Berliner Bankhäusern vor'
einigen Jahren durch Avisfuhrverbot in Szene ge-
setzte Schwänze in ihren eigenen Rubelnoten, die
den Zweck und Erfolg hatte, die Rubelnoten der
Spekulation zu entziehen.

Der Erfolg derartiger Ringe ist. nun der, daß
der hohe Preis bei denjenigen Waren, deren Pro-
duktion rasch gesteigert werden kann, die Pro-
duktion vermehrt, und bei denjenigen Waren, die
von der Ernte abhängen, Vorräte, die bis dahin
zurückgehalten wurden, zum Vorschein bringt,
während auf der anderen Seite naturgemäß der
Konsum sich einschränkt. Es ergibt sich also
ein rasches Anwachsen des Vorrates, das
andrerseits einen raschen Preisfall zur Folge hat.
Ein schneller Zusammenbruch ist daher das ge-
wöhnliche Ende eines Ringes. Dabei gehen dann
seine Unternehmer sehr oft, nachdem sie erst an
der Preissteigerung verdient haben, plötzlich zu
den Baissiers über, um nun auch noch am Preis-
fall zu verdienen.

Bemerkt sei noch, daß viele vom Publikum
mit „Ring" bezeichnete Vereinigungen nicht Ringe
sind, sondern unter die im folgenden besprochenen
Vereinigungen fallen; so z. B. der „Milchring", der
ein Kartell ist, und der „Spiritusring'', der ein
Syndikat ist.

Unter dem Worte Kartell werden die ver-

schiedenartigsten Vereinigungen von Gewerbetrei-
benden zusammen gefaßt; sowohl von Produzenten
als auch von Konsumenten, wenn auch für ge-
wöhnlich speziell die Vereinigungen von Produ-
zenten diese Bezeichnung tragen.

K o n s u m e n t e n k a r t e l l e sind z. B.
die Verbände zum gemeinsamen Einkauf von Ma-
terialien zur weiteren Verarbeitung oder von Hilfs-
stoffen, wie z. B. die Bezugsgenossenschaften für
Steinkohlen, die rheinisch-westfälische Roheisen-
Einkaufsvereinigung u. a., ebenso die Bezugsver-
einigungen der Detailisten und Handwerker. —
Streng genommen gehörten hierher auch die K o n -
s u m v e r e i n e , wiewohl man, wie gesagt, die
Bezeichnung Kartell in der Regel nur für Verbände
von Gewerbetreibenden gebraucht.

Ferner gehören unter die Konsumentenkar-
telle die A r b e i t g e b e r v e r b ä n d e , deren
Zweck ja der Abschluß von Verträgen ist, durch
die die Arbeits- und Lohnbedingungen festgesetzt
werden. So die Verbände im Brauereigewerbe,
im Berliner Baugewerbe, im Buchdvuckgewerbe usw.

D i e K a r t e l l e im e n g e r e n u n d e i -
g e n t l i c h e n S i n n e sind V e r b ä n d e v o n
P r o d u z e n t e n , d i e i h r e n M i t g l i e d e r n
d u r c h E i n w i r k u n g a u f d e n K a u f -
p r e i s e i n e n m ö g l i c h s t h o h e n w i r t -
s c h a f t l i c h e n N u t z e n zu \ e r s c h a f f e n
s u c h e n .

Erreicht wird dies durch Einwirkung auf die
Produktion, den Absatz oder den Preis.

Trotz aller in den Statuten solcher Kartelle ent-
haltenen schonen Worte, wie „der Zweck ist die Erzie-
lung mäßiger, stabiler Preise im gleichmäßigen Inter-
esse vonProduzent und Konsument", ist der wirkliche,
auch offen zugestandene Zweck aller Produzenten-
kartelle, lediglich dem Produzenten, n i c h t a i u h
d e m K o n s u m e n t e n , wirtschaftliche Vor-
teile zu verschaffen. Selbstverständlich wird eine
umsichtige Kartelleitung dabei auch auf die Ab-
nehmer insofern Rücksicht nehmen, daß sie die-
selben kauffähig erhält. „Mäßig" werden die Preise
nur in den Augen der Produzenten sein, und „sta-
bil" können sie überhaupt nicht sein, da sie sich
der allgemeinen Geschäftslage anpassen müssen.

Die Wege, auf denen die Produzentenkartelle
ihr Ziel zu erreichen suchen, sind sehr mannig-
faltig. Man unterscheidet P r o d u k t i o n s - oder
K o n t i n g e n t i e r u n g s k a r t e l l e und R e -
d u k t i o n s k a r t e i l e .

Die „Produktions- oder Kontingentierungs-
kartelle" bestimmen, wie viel jeder einzelne der
beteiligten Werke in einem bestimmten Zeitraum
erzeugen darf; geht mit dieser Festlegung eine
Produktionsreduktion Hand in Hand, so spricht
man von einem „Reduktionskartell". — Diese
Kartelle findet man namentlich in der Bergwerk-
industrie, da, wo sie ihre Erzeugnisse nicht teil-
weise selbst verbraucht.

Da, wo die Erzeugnisse zum teil selbst ver-
braucht werden, wie im Kohlenbergbau, sind wegen
der großen Verschiedenheit des Selbstverbrauchs
sogenannte A b s a t z k o n t i n g e n t i e r u n g s -
k a r t e l l e zweckmäßiger. Dabei erstreckt sich
die Kontingentierung oft nicht auf den ganzen
Absatz, sondern nur auf gewisse Teile desselben
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(z. B. auf Kohle von bestimmter Korngröße), oder
auf den Absatz nach bestimmten Gegenden, oder
sogar auf bestimmte Verkehrsmittel (z. B. die
Hauptbahnen). So kontingentiert die oberschle-
sische Kohlenkonvention nur die gröberen Kohlen-
sorten, und diese nur für den Verkehr auf der
Hauptbahn, während feinkörnige Kohle und der
Vertrieb auf der Schmalspurbahn und im Lokal-
verkauf nicht kontingentiert ist.

R a y o n i e r u n g s k a r t e l l e sind solche,
bei denen der Absatz nur für bestimmte Gebiete
kartelliert ist. Oft ist hierbei lediglich der Absatz
nach dem lnlande kartelliert, nach dem Auslande
dagegen freigegeben. Bei anderen ist der Absatz
nach dem lnlande freigegeben, der nach dem Aus-
lande dagegen geregelt, um durch Absatz eines
Teiles der Ware nach dem Auslande hin im lnlande
Knappheit und damit höhere Preise zu schaffen,
wie dies z. B. bei der österreichischen Baumwoll-
spinnereikonvention der Fall war, die ihre Über-
produktion an Garnen mit Kartellausfuhrprämien
zu Verlustpreisen auf den deutschen Markt brachte,
um dadurch auf dem österreichischen Markte
höhere Preise zu bekommen. — Selbst nur für in-
ländische bestrittene Gebiete haben Rayonierungs-
kartelle bestanden, z. B. schlesische Kohlenkartelle
zur Bekämpfung des englischen Wettbewerbes im
Ostseegebiete.

Die P r e i s k a r t e l l e und P r e i s k o n -
v e n t i o n e n verpflichten die Produzenten zur
Einhaltung bestimmter Mindestverkaufspreise. Hier
sind z. B. zu nennen die Pools der Rhedereien auf
der interoceanischen Fahrt; ferner die Abmachun-
gen der Flußschleppdampf Schiffahrtsgesellschaften
betreffs Einhaltung bestimmter Schleppsätze. —
Bei Industrieunternehmungen sind bloße Preiskar-
telle selten.

In den meisten Fällen sind die Absatzkartelle
g l e i c h z e i t i g Preis- und Rayonierungskartelle,
indem sie je nach dem Wettbewerb oder der Vor-
fracht für den Verkauf in den verschiedenen Ge-
bieten verschiedene Preise, sogen. „Rayonpreise"
festsetzen oder nach Frachtbasis verkaufen. —
Zu nennen ist hier z. B. der Trägerverband, der
Grobblechverband.

Zu den Produzentenkartellen gehören auch die
K o n d i t i o n s k a r t e l l e , die zur Herbeifüh-
rung eines geregelten Wettbewerbes eine Mindest-
qualität der zum Verkauf kommenden Ware vor-
schreiben. Genannt seien der Verband deutscher
Sehokoladenfabrikanten und die Yorkshire woolen
association, welch letztere die künstliche Beschwe-
rung der Kammer»rnstoffe bekämpft und die Rein-
heit der Fabrikate ihrer Mitglieder garantiert. —
Hierher gehören auch die besonders in der Klein-
eisenindustrie und der Textilveredelungsindustrie
nicht seltenen Verbände, die durch Vertrag zwi-
schen den Lieferanten und Konsumenten oder den
Weiterverarbeitern die Bedingungen feststellen,
unter denen die Zwischenarbeiten auszuführen sind.
So die Sheffield forge and rolling mill association,
die die Preise für das Schmieden und Walzen von
Stahl regelt. Ferner sind hier zu nennen die jüngst
gebildete Vereinigung, sowohl der Österreich-unga-
rischen, als auch der deutschen Elektrizitätswerke
zum Zweck des gemeinsamen Einkaufes ihrer Ge-
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brauchsartikel (Glühlampen usw.). — Auch die
Vertragsverhältnisse zwischen den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden sind hierher zu rechnen.

Sollen nun alle Mitglieder eines Kartells von
dem Kartell den gleichen Nutzen haben, so ist es
nötig, daß die Kartellbedingungen von allen Mit-
gliedern gewissenhaft erfüllt werden. Zu diesem
Zwecke besteht eine Überwachung seitens der Kar-
tellorgane, und es gibt Ordnungs- und Konventio-
nalstrafen.

Bei den Zucker- und Spirituskartellen ist die
Kontrolle wegen der bestehenden steueramtlichen
Kontrolle eine sichere und leichte; ebenso ist eine
Kontrolle leicht zu führen, wo es sich z. B. um
Kartellierung des Versandes mit der Hauptbahn
handelt. Auch der Tatbestand läßt sich durch die
Prüfung der Betriebsbücher und Geschäftsbücher
feststellen. Wenn nun auch betreffs der Menge
der Produktion eine Überwachung wohl möglich

j ist, so ist diese hinsichtlich des Preises auch durch
Einsicht und genaueste Prüfung der Geschäfts-
bücher sehr oft nicht durchführbar, und es ist den
Mitgliedern mit weitem Gewissen sehr wohl mög-
lich, ihre Genossen zu hintergehen. Dem Abnehmer
können stillschweigend Rabatte oder günstigere
Zahlungsbedingungen gewährt werden; bei Rayon-
preisen können die Sendungen umkartiert werden,
oder aber es können durch unkontrollierbare Gegen-
leistungen auf anderen Gebieten dem Abnehmer
Vorteile gewährt werden. So kann z. B. ein Eisen-
hüttenwerk mit eigenem Kohlenbergwerk einer
Rhederei, die eine eigene Werft besitzt, zum fest-
gesetzten Kartellpreise Schiffsbleche und Winkel -
eisen verkaufen, gleichzeitig aber der Rhederie für
den Transport von Kohle, Erzen, Eisen usw. einen
höheren Verfrachtungssatz zahlen als üblich ist,
und so, obwohl die Bücher ausweisen, daß das
Hüttenwerk nach dem Kartellsatze verkauft, dem-
nach in Wirklichkeit der Rhederei die Ware billiger
abgeben. — Derartige Möglichkeiten und Fälle
sind zahlreich.

Um nun eine solche Umgehung der Kar-
tellbestimmungen zu verhüten, nimmt das Kartell
den Verkauf selbst in die Hand durch die Zentrali-
sation des Verkaufs in den Syndikaten.

Bei der loseren Form der Syndikate hat die
Zentrale nur die V e r m i t t l u n g der Käufe,
während die S c h l ü s s e direkt zwischen dem,
das D e l c r e d e r e a l l e i n t r a g e n d e n
Werke und dem Abnehmer erfolgen.

Der Zentrale gegenüber stellt das kartellierte
Werk sich so, daß es sich entweder v e r p f l i c h -
t e t , ein M i n d e s t q u a n t u m zu liefern, oder
aber es übernimmt eine solche L i e f e r u n g s -
v e r p f l i c h t u n g n i c h t . — Das erstere Ver-
hältnis bestand z. B. bei dem Halbzeugverband,
das letztere Verhältnis bei dem rheinisch-west-
fälischen Roheisensyndikafen und dem westfälischen
Kokssyndikat. —

Die zweite Form hat die Kundschaft schwer
geschädigt, indem dieselbe in der Meinung erhalten
wurde, daß sie auf eine bestimmte Menge rechnen
könnte, in Wirklichkeit aber stets im Ungewissen
war. —

Bei der festeren Form der Syndikate macht
das S y n d i k a t selbst die S c h l ü s s e ; das
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Syndikat t r ä g t d a s D e l c r e d e r e , s e t z t
d i e V e r k a u f s - , L i e f e r u n g s - und Z a h -
l u n g s b e d i n g u n g e n f e s t . — Das e i n -
z e l n e W e r k e n t ä u ß e r t s i c h a l s o d e s
R e c h t s , selbst zu verkaufen, überträgt dieses
vielmehr an die Gemeinschaft, das Syndikat. Die
Zahlung erfolgt n i c h t an das liefernde Werk,
sondern an das Syndikat; die Mitglieder sind, g e -
m ä ß d e r B e t e i l i g u n g s z i f f e r , zur Liefe-
rung v e r p f l i c h t e t . — Das Syndikat —
meistens eine Aktiengesellschaft oder eine Gesell-
schaft m. b. H. — ist eine juristische Person.

Bei der fortwährenden Änderung in der In-
dustrie, den Neuanlagen, Erweiterungsbauten, dem
Eingehen unrentabler Fabriken, dem Aufkauf we-
niger günstig arbeitender Werke durch die besser
gedeihenden usw. sind immer wieder Änderungen,
Neueinschätzungen in den Beteiligungsziffern der
einzelnen Werke, sowie Erhöhungen oder Ermäßi-
gungen der Gesamtlieferung nötig, was ständig sehr
unangenehme und schwierige Verhandlungen her-
vorruft. Diese Verhandlungen werden um so schwie-
riger, je mehr Mitglieder dem Syndikate angehören.

Aus diesem Grunde ist die Kartellfähigkeit
auf k o n z e n t r i e r t e G r o ß i n d v i s t r i e n
b e s c h r ä n k t .

Überhaupt sindKartelle oder, was ja im Grunde
dasselbe ist, Syndikate n u r u n t e r g e w i s s e n
V o r a u s s e t z u n g e n möglich.

Diese Voraussetzungen sind :
1. daß der betreffende Gewerbezweig sich in

verhältnismäßig wenige Betriebe zusammenfassen
läßt.

2. daß die Fabrikate sich zu einer General-
vertretung von einer Zentrale aus eignen.

3. daß sich für die Ware in einem bestimmten
Bezirke ein völliges oder doch teilweises Monopol
schaffen läßt.

So ist z. B. eine Kartellierung des Binnen-
schiffahrtsgewerbes unmöglich, weil sich wohl die
paar Großrhedereien vereinigen lassen, es aber un-
möglich ist, die Tausende von kleinen Schiffern
unter einen Hut zu bringen. Nicht einmal der
Schleppdampfer betrieb hat sich mit Erfolg kartel-
lieren lassen. Wenn und wo es wirklich einmal
möglich war, die große Menge der Betriebe zu-
sammenzufassen, fanden sich bei einigermaßen
hoch gehaltenen Frachtsätzen sofort „Outsiders",
die die Preise unterboten und den kartellierten
Betrieben die Kundschaft nahmen.

Den größten Nutzen von jedem Kartell
haben ja gerade die „Outsiders". Infolge der guten
Kartellpreise bekommen nämlich die „Outsiders"
reichliche Beschäftigung bei guten Preisen und
partizipieren dabei nicht mit an den Nachteilen
und hohen Unkosten der Kartelle. Die Wettbe-
werbsmöglichkeit, das heißt also die „Outsider"-
gefahr, ist um so größer, je leichter es ist, Kon-
kurrenzbetriebe ins Leben zu rufen, je weniger
Kapital also dazu nötig ist.

Durch eine gewisse G l e i c h m ä ß i g k e i t
und G l e i c h a r t i g k e i t des Produktes er-
weisen sich Kartelle möglich z. B. für Kohle, für
Roheisen, Halbzeug, Rohblöcke, Platinen, vorge-
walzte Knüppel, für Zink, Zinkblech, Blei, Blei-
draht. Bleiblech, Kupfer, Kupferblech. Kupfer-

draht, für Zucker, Spiritus, Soda, Thomasmehl,
Zellulose, Holzschliff, Zeitungspapier, Dachpappen,
für Flaschenglas, Beleuchtungsgläser, Tafelglas, für
Gußrohre für Wasserleitungen und Kanalisationen,
für Eisenbahnwagen usw.

Alle diese Produkte haben eine gewisse Gleich-
mäßigkeit und gestatten daher eine zentrale Ver-
tretung.

Unmöglich sind dagegen Kartelle für die Fabri-
kate der Porzellanindustrie, sowohl für weiße, als
dekorierte Ware, für Hohlglas und Kunstglas-
gegenstände, für die. Produkte der Eisengießerei
im allgemeinen, ebenso für die meisten Fabrikate
der Maschinenindustrie, für Spitzenpapiere, für
Papierausstattungen, für Schreib- oder Zeichen-
papiere usw.

Hier ist der individuelle Wert der Fabrikate
für ihren Preis maßgebend, und daher eine Kartel-
lierung unmöglich.

Schwierig ist die Kartellierung z. B. in der
Zementindustrie, für tönerne Kanalröhren und ähn-
liche Fabrikate, da auch hier die Qualität der
Fabrikate der einzelnen Werke eine sehr verschie-
dene ist.

Für Produkte endlich, für die ein völliges oder
doch teilweises Monopol besteht, sind Kartelle
möglich. — So beruht eines der ältesten deutschen
Kartelle, die Kalikonvention, auf dem Vorhanden-
sein von abbauwürdigen Kalilagern nur in Deutsch-
land ; die Monopolnatur wurde in diesem Falle noch
erhöht durch den Umstand, daß die Anlagen bis
zur ersten Förderung Millionen verschlingen. Den-
noch haben die hohen Preise, die die Kalikonven-
tion forderte, und die große Verbreitung des wenn
auch nur auf Deutschland beschränkten A'orkom-
mens auch in diesem Falle immer neue Werke
hervorgerufen und hatten das Bestehen der Kon-
vention in Frage gestellt.

Ebenso fußt der Standard Oil Trust mit seinen
Filialen und seinen Abmachungen mit der großen
russischen Petroleumfirma, der Nobel-Company,
auf dem beschränkten Petroleumvorkommen. Aber
auch hier wird mit der Erschließung von neuen
Petroleumgebieten der Kartellbestand immer mehr
erschüttert.

Auf dem Minettevorkommen in Lothringen und
Luxemburg beruht größtenteils das lothringisch-
luxemburgische Roheisensyndikat, wie das Ruhr-
kohlensyndikat auf dem Kohlenvorkommen im
Ruhrgebiet.

Bei diesen Produkten spielt natürlich die
Fracht eine Hauptrolle in der Frage der Kartell-
fähigkeit. Denn, da es sich hierbei nicht um ab-
solute Monopole und ganz ausschließliche Vorkom-
men handelt, so tritt natürlich in anderen Gegen-
den der Wettbewerb anderer Werke ein, und es
sind schließlich die Frachtkosten, die den Aus-
schlag geben. Wo die Konkurrenz anderer Werke
infolge der Höhe der Frachten unmöglich ist,
schafft eben diese Fracht sogenannte „u n b e -
s t r i t t e n e G e b i e t e", in denen die Konkur-
renz bis zu einer gewissen Grenze des Preises nicht
konkurrieren kann, und in denen also das Kartell
mit seinen Preisen bis zu dieser Preisgrenze hinauf-
gehen kann. Dem Ruhrkohlensyndikat z. B.
zahlen die Abnehmer im Ruhrgebiet höhere Preise.
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als die Abnehmer in Bremen und Hamburg oder
in Berlin und Leipzig, weil in Bremen und Ham-
burg die englische Kohle, in Berlin und Leipzig
die oberschlesische Kohle konkurriert.

Einem Monopol kommt in Her Wirkung gleich
die b e d e u t e n d e H ö h e d e r A n l a g e -
k o s t e n , die einige Industrien verlangen, wie
die elektrische Industrie mit ihren kostspieligen
Versuchsarbeiten und ihren dafür nötigen Riesen-
kapitalien. So ist denn auch gerade in der Elek-
trizitätsindustrie für zwei der wichtigsten Artikel,
die Glühlampen und die Starkstrommaschinen, ein
Kartell möglich gewesen.

ferner haben eine Monopol Wirkung der P a -
t e n t s c h u t z , der S c h u t z z o l l und die
F a b r i k a t i o n s g e h e i m n i s s e . Auf dem
Patentschutz basiert z. B. (außer auf dem bereits
erwähnten Riesenkapital) die Kartellierung des
Starkstrommaschinenbaues und der Dampfturbinen;
hauptsächlich auf dein Schutzzoll beruhen das Roh-
eisensyndikat, der Halbzeugverband und die üb-
rigen Eisensyndikate, die Zuckersyndikate (die
nach Herabsetzung des Uberzolles auf 6 Franks
nicht mehr zu halten sind), die Spirituskartelle,
die Holzschliff-, Pappen- und Zellulosekartelle, die
Spinnerkartelle usw. Auf Fabrikationsgeheim-
nissen beruhen z. B. neben anderen Umständen
das Spiegelglassyndikat und das Sodasyndikat
(in Deutschland bestehen tatsächlich nur 2 Unter-
nehmerfirmen für das geheim gehaltene Am-
moniakverfahren, von denen die eine auch
hinter den großen Werken der anderen Länder
steht).

Da das Kartell oder Syndikat meistens nur
bestimmte von den beteiligten Werken erzeugte
Produkte umfaßt, ein einzelnes Werk aber oft vieler-
lei Produkte erzeugt, so gehört oft ein einziges
Werk einer ganzen Anzahl von Kartellen an. Es
gibt Werke, die z. B. am Kohlensyndikat, am
Kokssyndikat, am Roheisensyndikat, Halbzeugver-
band, Trägerverband, Feinblechverband, Grob-
blechverband, WTalzdrahtverband, Drahtstiftsyndi-
kat, am Walzföhrensyndikat, Schienenverband, an
der Radsatzvereinigung und noch einigen anderen
Kartellen gleichzeitig beteiligt sind.

D i e K a r t e l l e u n d S y n d i k a t e s i n d
e b e n f r e i e V e r e i n i g u n g e n d u r c h -
a u s s e l b s t ä n d i g e r u n d u n a b h ä n g i -
g e r W e r k e z u r E r r e i c h u n g b e s t i m m -
t e r Z w e c k e , u n d h a t d i e K a r t e l l -
bzw. S y n d i k a t s l e i t u n g a u f d e n
i n n e r e n B e t r i e b u n d d i e V e r w a l -
t u n g d e r b e t r e f f e n d e n W e r k e a l s
s o l c h e k e i n e r l e i E i n . f l u ß . D i e E i g e n -
t u m s v e r h ä l t n i s s e b l e i b e n u n g e ä n -
d e r t b e s t e h e n .

Ganz anders ist die Sachlage bei der letzten I
Form der industriellen Vereinigungen, den i n -
d u s t r i e l l e n Trusts.

B e i d e n i n d u s t r i e l l e n T r u s t s |
g e h e n d i e v e r s c h i e d e n e n W e r k e i n
e i n e n G e m e i n s c h a f t s b e s i t z ü b e r ,
w o b e i d e r T r u s t s e l b s t d i e g e s a m t e j
V e r w a l t u n g u n d d i e L e i t u n g d e s [
B e t r i e b e s in d e n b e t r e f f e n d e n B e -

t r i e b s s t ä t t e n s e l b s t ä n d i g ü b e r -
n i m m t .

Die naturgemäße Folge dieses Verhältnisses
ist nun, daß das Trustmitglied nicht den Gewinn
aus den einzelnen eingebrachten Betrieben oder
aus dem Erlös der von demselben zum Verkauf
gebrachten Produkte bekommt, sondern daß es
an dem Gewinn, den der Trust erzielt, lediglich
gemäß der Höhe seiner Anteilscheine teilnimmt.

Die industriellen Trusts haben daher meistens
die Form von Aktiengesellschaften. Die amerika-
nischen Trusts geben gewöhnlich zweierlei Aktien
aus : preferred shares und common shares.

Die industriellen Trusts haben nun vor den
Kartellen und Syndikaten den bedeutenden Vor-
zug, die Erzeugung der Produkte dort konzen-
trieren zu können, wo die Fabrikationsverhältnisse
und -bedingungen die günstigsten sind.

Unzweckmäßig eingerichtete oder ungünstig
gelegene Werke läßt man eingehen; den einen
Gegenstand läßt man auf demjenigen Werke her-
stellen, der hierfür besonders vorteilhaft einge-
richtet ist, einen anderen Gegenstand auf einem
anderen, für diesen Gegenstand besonders geeig-
neten Werke; die vorhandenen Riesenkapitalien ge-
statten es, veraltete Betriebe und Einrichtungen
aufzugeben und Anlagen nach den besten Metho-
den und nach den neuesten Erfahrungen zu schaffen.
Dadurch werden ganz wesentliche betriebstech-
nische Vorteile und Ersparnisse herbeigeführt; die
Fabrikate werden besser; die Gestehungskosten
werden infolge der Ersparnis an Beamten-, Arbeits-
löhnen, Frachten usw. und infolge der zweck-
mäßigeren und besseren Ausnutzung der Einrich-
tungen wesentlich niedrigere. Kurz, die ganze Pro-
duktion wird denkbar billigst.

Allerdings stehen diesen Vorteilen auch schwer-
wiegende Nachteile gegenüber. Vor allem der, daß
die einheitliche Leitung derartiger Riesenbetriebe,
wie der amerikanische Stahltrust mit eigenen Koh-
len- und Erzgruben, allen Stufen der Eisenerzeu-
gung und -Verarbeitung, eigenen Bahnen usw.,
außerordentlich schwierig ist, und sich sehr schwer
ein geeigneter Leiter finden läßt; ein Fehler in der
Wahl desselben aber schadet dem Ganzen sehr.
Sodann führt die aufs äußerste getriebene Arbeits-
teilung und die Generalisierung im Betriebe zur
Unterdrückung der Individualität, und die Aus-
schaltung vieler technischer Beamten zur Abnahme
der Erfindungskraft. Ferner sind die Gründung
und Erweiterung solcher Trusts meistens von sehr
tadelnswerten und gefährlichen finanziellen Machen-
schaften begleitet, deren naturgemäße Folge ein
schwerer Rückschlag ist.

Immerhin aber sind die industriellen Trusts
Vereinigungen von höchster Bedeutung und ge-
währen die günstigste Ausnutzung der Einrich-
tungen und des Anlagekapitals.

An dieser Stelle seien auch die F i n a n z -
t r n s t s oder C o n c e r n s erwähnt, die in der
Hauptsache I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f -
t e n v e r w a n d t e r U n t e r n e h m u n g e n
m i t g e g e n s e i t i g e r B e t e i l i g u n g a m
G e v.' i n n s i n d .

Hierher gehört der Morgantrust der großen
internationalen Sehiffahrtsnnternehmungen: er ist
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im Grunde ein Frachtenkartell mit gegenseitiger
Beteiligung am Gewinn, wenn derselbe eine be-
stimmte Höhe überschreitet. — Auch die Concerns
der großen Elektrizitätsfirmen, der Siemens-
Schuckertconcern und der A. E. G.-Unionconcern
gehören hierher, ferner die vor Kurzem gebildete
Interessengemeinschaft der großen deutschen
Farbenfabriken.

Auch die Interessengemeinschaften der großen
Bankfirmen sind hier zu nennen. Dabei kauft die
eine Bank die Aktien der anderen Bank teilweise
oder ganz auf, beziehungsweise erwirbt sie durch
Umtausch gegen ihre eigenen Aktien und legt die
so erworbenen Aktien in ihren Tressor. Dabei
läßt sie aber die so angegliederte Bank als selb-
ständiges Unternehmen fortbestehen. Die Ver-
waltung wird dadurch vereinheitlicht, daß die Di-
rektoren in die gegenseitigen Aufsichtsräte ein-
treten. Bei dieser Einrichtung und Organisation
kann den lokalen Verhältnissen und Kreditnahmen
weit besser entsprochen werden, als wenn die frag-
lichen Banken, statt selbständig zu sein, nur Fili-
alen der Hauptbanken wären.

So sind die Bergisch-Märkische Bank, die Han-
noversche Bank und der Schlesische Bankverein
der Deutschen Bank angegliedert, die Norddeutsche
Bank zu Hamburg der Diskontogesellschaft, die
Breslauer Diskontobank an die Darmstädter Bank.
Auch bei der Vereinigung des Schaaffhausenscher
Bankvereins mit der Dresdener Bank ist eine voll-
ständige Angliederung wohl zu erwarten.

Prüfen wir nun noch die w i r t s c h a f t -
l i c h e n F o l g e n derartiger industrieller Ver-
einigungen.

Die Kartellierung kartellfähiger Industrien hat
bei guter Organisation des Kartells zunächst eine
erhöhte Rentabilität der Anlagen zur Folge. Diese
bessere Rentabilität kann aber nur durch höhere
Preise oder sonstige den Kartellmitgliedern günstige
Verkaufsbedingungen erreicht werden. Die Folge
hiervon ist, daß ein nicht zum Kartell gehöriges
Werk, bzw. ein neugeschaffenes Konkurrenzunter-
nehmen, wenn es auch nur um ein geringes billiger
liefert als das Kartell, oder dem Abnehmer gün-
stigere Bedingungen stellt, vollauf Beschäftigung
findet und dem Kartell einen Teil der Aufträge
fortnimmt. Je mehr „Outsiders" vorhanden sind,
oder je mehr Konkurrenzunternehmungen auf-
kommen, desto gefährlicher wird die Sache für das
Kartell, das naturgemäß seine höheren Preise nicht
mehr halten kann, wenn es den Konkurrenzkampf
bestehen will. Eine entsprechende Preisreduktion
nimmt aber den kartellierten Betrieben den ein-
zigen Vorteil, den sie vom Kartell haben; das Kar-
tell bringt ihnen also keinen Nutzen mehr, wäh-
rend sie alle Nachteile und die großen Kosten des
Kartells weiter zu tragen haben. Die Folge hier-
von ist entweder die Auflösung des Kartells oder
die Aufnahme der nicht kartellierten Betriebe.
Letzteres bewirkt nun aber offenbar eine Vermin-
derung des auf den einzelnen Betrieb entfallenden
Anteils an den Gesamtaufträgen und damit eine
Einschränkung der Produktion und Verminderung \
der Ausnutzung der Anlage; um den Betrieb noch
rentabel zu gestalten, müssen die Verkaufspreise
künstlich hoch gehalten werden. Dies ruft nun :

aber wiederum neue Konkurrenzunternehmungen
ins Leben, so daß also schließlich nichts übrig
bleibt, als das Kartell aufzulösen. Die anfänglichen
Vorteile, die die kartellierten Werke hatten, wer-
den mehr als ausgeglichen durch die vermehrte
Konkurrenz der neu entstandenen Werke und die
erlittenen Schädigungen im eigenen Betriebe. —
Das Kalisyndikat ist ein klassisches Beispiel hierfür.

Für die Abnehmer und Weiterverarbeiter ist
das Vorhandensein oder Entstehen von Konkur-
renzunternehmungen von der größten Bedeutung.
Denn nur hierdurch werden die Kartelle zur Ver-
folgung einer m a ß v o l l e n P r e i s p o l i t i k
gezwungen. Denn, wie die Erfahrung lehrt, haben
die Kartelle bei steigendem Geschäftsgange nur
anfänglich in den Preisen Maß gehalten, bei weiter
steigender Konjunktur dagegen diese Haltung all-
gemein verlassen. Auf der anderen Seite haben
sie bei fallender Konjunktur nur ungern, lang-
sam und ungenügend ihre Preise reduziert, wo-
durch die Geschäftskrisen verschärft und ver-
längert wurden, die eine kluge Preisstellung hätte
verhindern oder doch abschwächen können.

Eine schwere Schädigung der Abnehmer liegt
besonders in dem Bestreben der Kartelle, zur
Zeit günstiger Konjunktur A b s c h l ü s s e f ü r
a u ß e r o r d e n t l i c h l a n g e D a u e r von
den Abnehmern zu erzwingen unter der Drohung,
daß sie das Material sonst gar nicht oder nur zu
noch bedeutend höheren Preisen bekommen könn-
ten. So zwang z. B. das Kokssyndikat die Roh-
eisensyndikate zu Abschlüssen zu 18 und mehr
Monaten, und die Roheisensyndikate forderten nun
ihrererseits von den reinen Puddel- und Walz-
werken Abschlüsse von ebensolcher Dauer. — Bei
den konkurrenzlosen Kartellen liegen außerdem oft
noch V e r k a u f s b e d i n g u n g e n vor, die den
gegen die Kartelle machtlosen Käufer einfach recht-
los machen und ihn zwingen, sich ohne Widerspruch
dem Willen des Kartells zu fügen.

Ferner führt das Fehlen der Konkurrenz auch
vielfach zur V e r s c h l e c h t e r u n g der ge-
lieferten Waren. So hatte z. B. bei dem rheinisch-
westfälischen Kokssyndikat die Güte des von den
einzelnen Kokswerken gelieferten Koks so sehr ab-
genommen, daß ein einziges Hochofenwerk den
dadurch erlittenen unmittelbaren Schaden auf jähr-
lich 230 000 M bezifferte. — Ebenso klagten die
Eisengießereien, Tempergießereien und Maschinen-
fabriken über die Abnahme der Güte des Koks und
des Gießereiroheisens.

D i e A b n e h m e r s i n d e s , d i e z u m
V o r t e i l e d e r K a r t e l l m i t g l i e d e r b e -
n a c h t e i l i g t w e r d e n . Und da gerade die
Großbetriebe für Rohstoffe und Halbstoffe zur
Kartellierung sich eignen, so sind es besonders die
w e i t e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e n ,
d i e d e n N a c h t e i l h a b e n .

So kann ein Hochofenbetrieb, der Kohle, Koks
und Erze von Syndikaten beziehen muß, auch
wenn er einem Roheisensyndikate angehört und
daher für sein Roheisen höhere Preise bekommt,
kaum neben Betrieben bestellen. die diese Rohstoffe
aus eigenen Gruben beziehen. Ebenso wird sich ein
Stahlwerk nur dann lebensfähig erweisen, wenn es
über eigenes Roheisen, eigene Kohle und eigenen
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Koks verfügt und nicht gezwungen ist, diese Ma-
terialien von Syndikaten zu kaufen, ganz abge-
sehen von dem großen technischen Vorteile,
dem bedeutenden Nutzen und der Brennstoffer-
sparnis, die in der sofortigen Weiterverarbeitung
des vom Hochofen kommenden flüssigen Roheisens
in derselben Hitze liegen. — Dasselbe gilt von
Walzwerken und Puddelwerken die Halbzeug bzw.
Roheisen und Kohle von Syndikaten kaufen müssen;
sie sind, selbst wenn sie für ihre Fertigfabrikate
Kartellen angehören, mit gemischten Betrieben
nicht konkurrenzfähig.

Die im Bereiche der betreffenden Syndikate
liegenden w e i t e r v o r a r b e i t e n d e n B e -
t r i e b e s e h e n s i c h d a h e r g e z w u n g e n ,
um sich von der Verteuerung der Materialien durch
die Syndikate unabhängig zn machen, die R o h -
s t o f f e s e l b s t zu e r z e u g e n .

Auf der anderen Seite werden aber auch die
R o h - u n d H a l b s t o f f w e r k e , die für ihre
Fabrikate bei den verarbeitenden, wegen der hohen
Preise nicht mehr konkurrenzfähigen Betrieben
keinen genügenden Absatz finden, die W e i -
t e r v e r a r b e i t u n g s e l b s t i n d i e H a n d
n e h m e n müssen. Sie werden damit also die
Konkurrenten ihrer eigenen Abnehmer, schaden
damit also diesen und indirekt sich selbst.

A l s e i n e F o l g e d e r S y n d i k a t e
e r g i b t s i c h a l s o e i n Z u s a m m e n -
s c h l u ß a n s i c h n i c h t u n b e d i n g t z u -
s a m m e n g e h ö r i g e r B e t r i e b e z u e i n e m
U n t e r n e h m e n .

So erwirbt z. B. eine Maschinenbauanstalt,
um für ihre Materialien von den Syndikaten un-
abhängig zu werden, eigene Kohlen- und Erz-
gruben und ein eigenes Hochofen-, Stahl- und
Walzwerk. — Ebenso errichtet ein Unternehmen,
das Kohlen- und Erzgruben besitzt, Koksöfen,
Hochöfen, Stahlwerke, Walzwerke, Brückenbau-
anstalten, Schiffswerften, Kesselschmieden, Ma-
schinenfabriken, Waggonbauanstalten usw. und ge-
staltet sich so zu einem Riesenunternehmen aus.

Die Spinnerkartelle zwingen die großen Webe-
reien zur Errichtung eisener Spinnereien; die
Spinnereien müssen, um ihre Garne zu verarbeiten,
Webereien erwerben bzw. anlegen. Die Pappen-
fabriken sehen sich durch die Preise des Kartells
der Holzschliffabrikanten veranlaßt, eigene Holz-
schleifereien anzulegen. Die Papierwarenfabriken
veranlasst das Pappenkartell zur Errichtung
eigener Pappenfabriken. Das Zeitungsdruckpapier-
kartell ist die Ursache, daß große Zeitungen sich
eigene Papierfabriken errichten. Und so weiter.

Die notwendige Folge derartiger Vorgänge ist
nun aber offenbar eine bedeutende Ü b e r p r o -
d u k t i o n , ein S i n k e n d e r P r e i s e und
der w i r t s c h a f t l i c h e N i e d e r s a n g .

Um nun der Überproduktion Absatz zu ver-
schaffen und den Preisfall und den wirtschaftlichen
Niedergang aufzuhalten, muß der Überschuß man-
gels Absatz im Inlande nach dem A u s 1 a n d e
a b g e s t o ß e n werden. Hierbei können natür-
lich die hohen Kartellpreise nicht gehalten werden,
ja, es muß vielfach, nur um die Ware los zu werden,
zn. V e r l u s t p r e i s e n verkauft werden.

So lieferte ein rheinisch-westfälisches Stahl-

werk nach England Halbzeug zu 63>5 M per Tonne,
während zu derselben Zeit deutsche Abnehmer

j 82,5 M per Tonne und mehr zahlen mußten.
In Fällen, wie dem erwähnten, wo es sich um

i Halbzeug handelt, fördert also die Preisschleuderei
i der Kartelle die ausländische weiterverarbeitende

Industrie in demselben Maße, wie sie gleichzeitig
| der inländischen, auf die Ausfuhr angewiesenen
, Verfeinerungsindustrie schadet.
! Der rheinische Flußschiff bau, der nur deut-

sches Eisen verwendet, ist durch die Preise der
deutschen Eisenkartelle fast ganz nach Holland ge-

; drängt, da den dortigen Werften ihr Material von
den deutschen Walzwerken zu einem um so viel nied-
rigeren Preise geliefert wird, daß ein Lastkahn von
den holländischen Werften um etwa 7000 M billiger

I herzustellen ist, als von den deutschen Werften.
Ebenso haben die deutschen Stahlwerke den

englischen Schiffswerften das Material viel billiger
geliefert, als den deutschen Werften; infolgedessen
konnten die Engländer oft um Hunderttausende
von Mark billiger offerieren und manchen bedeu-

1 tenden Auftrag den deutschen Werften fortnehmen.
• Äußerte sich doch der Vorsitzende der „Pal-

mers Shipbuilding and Iron Company", einer der
bedeutendsten englischen Werften, die außerdem
eigene Hochöfen, Stahl- und Walzwerke hat, fol-
gendermaßen :

,,Hinsichtlich der Preisschleuderei der deut-
schen Fabrikate muß ich sagen, daß wir Schiff-
bauer an der Nordostküste uns Glück wünschen
können, das beste Material der Welt billig kaufen
zu können. Obwohl wir in unserem Interesse als
Stahlfabrikanten, die selbst Bleche und Winkel
fabrizieren, gegen die Verschleuderung von Blechen
und Winkeleisen sein müßten, müssen wir doch als
Schiffsbauer dem Auslande sagen: Schleudert, so-
lange ihr könnt. — Als Tatsache erwähne ich, daß
wir in den letzten drei Jahren sehr oft deutschen
Stahl sowohl Stahlformstücke, wie deutsches Halb-
zeug, zu Preisen kauften, die 30% unter dem Preise
für ähnlich gute englische Fabrikate waren. Ein-
zig und allein dieser Umstand hat es mir in vielen
Fällen möglich gemacht, Aufträge auf Schiffs-
bauten zu bekommen, die Mir sonst nicht hätten
annehmen können."

Daß ein derartiges Verhalten, eine derartige
Ausfuhr dem deutschen Wirtschaftsleben nicht
nützt, dasselbe v i e l m e h r a r g s c h ä d i g t ,
braucht wohl kaum besonders hervorgehoben zu
werden.

Mögen auch in den Hochöfen- und Stahlwerken
einige hundert Arbeiter mehr beschäftigt werden,
so geht doch vielen Tausenden von Arbeitern in
den weiterverarbeitenden Industrien die Arbeit ver-
loren, da die Weiterverarbeitung ins Ausland ge-
drängt wird. Und schließlich schädigt die Rohstoff -
und Halbzeugindustrie durch dieses Verhalten mit
der Zeit auch sich selbst am meisten.

Ohne die von den Kartellen gewährten Aus-
fuhrprämien von 15 M und mehr per Tonne wäre
eine solche Schleuderausfuhr nicht möglich ge-
wesen.

Daß man das Selbstmörderische dieses Ver-
haltens in den betreffenden Kreisen selbst zu er-
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kennen anfängt, beweist der Stahlwerksverband,
der ja die bis jetzt nicht kartellierte, sondern
jedem Werke freigegebene Ausfuhr selbst in die
Hand nimmt und die Weiterverarbeitung dem In-
lande möglichst erhalten will.

Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, daß
d i e in d e n K a r t e l l e n , S y n d i k a t e n ,
T r u s t s v o r l i e g e n d e n K o n z e n t r a -
t i o n e n d e r I n d u s t r i e s c h w e r e w i r t -
s c h a f t l i c h e N a c h t e i l e u n d B e d e n -
k e n in sich tragen, indem a n S t e l l e d e s
f r e i e n W e t t b e w e r b s , des freien Spiels
der Kräfte, des Angebots und der Nachfrage und
der daraus folgenden natürlichen Regulierung e i -
n i g e w i r t s c h a f t l i c h e M a c h t h a b e r
treten, von deren Einsicht und gutem Willen es
abhängt, ob die wirtschaftliche T .̂ge sich günstig
oder ungünstig gestaltet, und die naturgemäß vor

allem danach trachten, möglichst viel Geld zu ver-
dienen.

Ob und wie der Gefahr zu begegnen ist, ist
schwer zu sagen. Jedenfalls bieten die bestehen-
den Gesetze keine Mittel, die schädliche Handlungs-
weise der Syndikate zu verhindern; alle Versuche
der Art führen schließlich, wie Amerika gelehrt
hat, zur Vertrustung, und diese zu verhindern,
gibt es keinen Rechtsweg. Man müßte sich also
zur Einnahme ganz neuer Rechtsstandpunkte und
zur Schaffung ganz neuer Rechtsgrundsätze und
Gesetze entschließen. Dies wird aber kaum er-
reichbar und durchführbar sein, und so wird man
sich wohl in die Sachlage finden müssen, daß das
übermächtige, konzentrierte Kapital derartig zum
Schaden des Gemeinwohls arbeitet, bis dieses un-
natürliche Verhältnis schließlich in sich selbst zu-
sammenbrieh t.

Referate.
i. 2. Pharmazeutische Chemie.

Verfahren zur Darstellung von Acetyhvasserstoff-
superoxyd in wässeriger Lösung. (Nr. 156 998.
Kl. 12o. Vom 5./3. 1902 ab. P a r k e , D a -
v i s & C o. in Detroit [V. St. A.].)

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Ace-
tylwasserstoffsuperoxyd in wässeriger Lösung, da-
durch gekennzeichnet, daß man Benzoylacetyl-
superoxyd mit Wasser behandelt. —

Die Reaktion verläuft in mehreren Phasen,
jedoch im ganzen nach der Gleichung

2 (C6H5CO . 0 . 0 . C0CH3) + H„O :

= C6H5CO.O.O.COC6H5 + CH3CO"OH
CH3CO.O.OH.

Das Dibenzoylsuperoxyd scheidet sich als Nieder-
schlag aus, von dem die das Acetylwasserstoff-
superoxyd enthaltende klare Lösung durch Dekan-
tieren getrennt wird. Schon eine Lösung von
1 : 10 000 besitzt kräftige a n t i s e p t i s c h e Wir-
kungen; stärkere Lösungen als 1 : 1000 sind selten
erforderlich. Die Lösung hält sich wochenlang un-
verändert und ist unschädlich und ungiftig. Das
Verfahren ist gegenüber der Darstellung aus Acetyl-
superoxyd mittels Natronlauge und Zersetzen des
Salzes mit Säure wesentlich einfacher. Karsten.

Verfahren zur Darstellung von Aminoalkoholen der
Zusammensetzung (HO)2.C6H3.CH(OH)— CH2

.i\X2. (Nr. 157 300. Kl. 12q. Vom 25./12"
1903 ab. F a r b w e r k e vorm. M e i s t e r
L u c i u s & B r ü n i n g in Höchst a. M.)

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von
Aminoalkoholen der Zusammensetzung jt

(HO)2. C6H3. CH(OH)—CH2. NX,,
worin X ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest
bedeutet, darin bestehend, daß man die aus Chlor -
acetobrenzkatechin durch Umsetzung mit alipha-
tischen Aminen oder Ammoniak erhältlichen Keton-
basen reduziert. —

Die Produkte besitzen eine b l u t d r u c k -
s t e i g e r n d e Wirkung, die größer ist als die der
Ausgangsmaterialien. Beschrieben ist die Reduk-
tion von Methvlaminoacetobrenzkatechin als Sulfat

mittels Aluminiumspänen unter Zusatz von Merkuri-
sulfat, von Äthylaminoacetobrenzkatechin auf elek-
trolytischem Wege, von Aminoacetobrenzkatechin
mittels Natriumamalgam, von Dimethylaminoaeeto-
brenzkatechih durch Elektrolyse. Karsten

Verfahren zur Darstellung von Cyandialkylaeetyl-
harnstoffen. (Nr. 156 383. Kl. 12o. Vom
l . / l l . 1903 ab. Firma E. M e r c k in Darm-
stadt.)

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Cy-
andialkylacetylharnstoffen aus Dialkylcyanessig-
estern und Harnstoff oder Harnstoffderivaten durch
Einwirkung von Metallalkoholaten bei gewöhn-
licher Temperatur. —

Während sich in der Wärme nach Patent 156384
C-C-Dialkyliminobarbitursäuren bilden, entstehen
bei gewöhnlicher Temperatur Cyandialkylacetyl-
harnstoffe von der Formel

C O - N H - C O . N H R ,

worin R Wasserstoff oder ein einwertiges Radikal
bedeuten kann. Avißerdem kann auch der Sauer-
stoff im Carbonyl des Harnstoffs durch Schwefel
oder die Imidgruppe vertreten sein.

Beschrieben sind Cyandiäthylacetylharnstoff,
Cyandiäthylacetylthioharnstoff, Cyandiäthylacetyl-
guanidin, Cyandipropylacetylharnstoff und Cyan-
diäthylacetylphenylharnstoff. Die Produkte sollen
durch Kondensation in Iminodialkylbarbitursäuren
übergeführt werden, die ihrerseits durch Abspaltung
von Ammoniak die als H y p n o t i c a verwend-
baren D i a l k y l b a r b i t u r s ä u r e n liefern.

Karsten.
Verfahren zur Darstellung von C-C-Dialkylimino-

barbitursäuren. (Nr. 156 384. Kl. 12p. Vom
12./7. 1903 ab. Firma E. M e r c k in Darm-
stadt.)

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von C-
C-Dialkyliminobarbitursäuren aus Dialkylcyanessig-
estern und Harnstoff durch Einwirkung von Metall-
alkoholaten. —


